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1 Grundkonzept  
Dieses Konzept baut auf den vom Landesjugendring Baden-Württemberg und dem Ministerium für Soziales und 
Integration ausgearbeiteten Empfehlungen und Hygienehinweisen für Angebote der Kinder- und Jugendarbeit 
(https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-
sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/210515_SM_CoronaVO_Angebote-Kinder-Jugendsozialarbeit.pdf 
Stand 17.05.2021) auf und ergänzt diese.  
Es soll für das vom CVJM Eltingen geplante Pfingstferienprogramm „Pfingstlager 2021“ Anwendung finden, 
welches auf zwei Zeltplätzen in Leonberg parallel durchgeführt wird.  
Die Plätze sind das Sommerheim im Tiefenbach vom CVJM Eltingen und das Freizeitheim Lohlenbach vom CVJM 
Leonberg. 
Die Zielgruppe des Angebotes sind Kinder im Alter von 6-13 Jahren. 
Dabei werden nach vorheriger Anmeldung feste Gruppen gebildet, die jeweils einen fest zugewiesenen Zeltplatz 
und fest zugewiesene ehrenamtliche Betreuende haben. Jedes Zeltlager ist als eigene, geschlossene Einheit zu 
betrachten. Es findet kein Wechsel und kein Kontakt zwischen den Lagern statt.  
Die Gruppengröße beträgt maximal 45 getestete Personen pro Platz. (ab 17.05.2021 sind bei Veranstaltungen 
im Außenbereich bei einer 7-Tages-Inzidenz <100 bis zu 120 getestete Personen erlaubt siehe Dokument: 
https://ljrbw.de/files/downloads/JAgehtweiter/210315_%C3%9Cbersicht-CoronaVO-KJA-JSA_LJR.pdf).  
Pro Zeltplatz sind mindestens 8 fest zugewiesene Betreuende vorgesehen, die alle Angebote stets begleiten.  
Gemeinsames Ziel soll sein, die Gefahr einer Infektion von Teilnehmenden und Betreuenden so gering wie 
möglich halten, dabei aber den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen trotzdem Rechnung tragen.  
Das Programm wird vom 24.05.2021 – 27.05.2021 stattfinden, beginnend jeweils 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr. 
 

2 Allgemeine Hygienemaßnahmen  
Die bekannten Hygieneregeln sind zu beachten (https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-
pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/sich-vor-corona-schuetzen/).  
Auf gegenseitige Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln wird verzichtet.  
Auf die gesetzlich geregelte Mindestabstandsempfehlung von 1,5 m zwischen allen beteiligten 
Gruppenmitgliedern wird hingewiesen. Ferner werden die Räumlichkeiten darauf ausgelegt, dass es jedem 
Individuum möglich ist, diesen Abstand einzuhalten.  
Es wird darauf hingewiesen Berührungen im Gesicht, insbesondere Mund, Augen und Nase mit den Händen, zu 
vermeiden. Es wird, wenn möglich, den ganzen Tag von Teilnehmenden und Betreuenden ein medizinischer 
Mund-Nasenschutz oder eine Atemschutzmaske welche den Anforderungen der Standards FFP2, KN95 oder N95 
entsprechen, getragen. 
Die Hände werden wenigstens morgens bei der Ankunft, vor dem Essen und nach jedem Toilettengang 
mindestens 20 Sekunden lang mit Flüssigseife gewaschen. Einmalhandtücher werden zur Verfügung gestellt und 
müssen anschließend sofort entsorgt werden. Sollten Wasser und Flüssigseife nicht zur Verfügung stehen, wird 
auf Desinfektionsmittel zurückgegriffen. Dieses wird vom CVJM Eltingen bereitgestellt.  
Niesen/Husten geschieht in die Ellenbeuge (nicht in die Hand) oder in Einmaltaschentücher, die anschließend 
sofort entsorgt werden. Beim Niesen, Schnäuzen und Husten wird größtmöglicher Abstand gewahrt und sich am 
besten von anderen Personen weggedreht.  
Es findet eine Dokumentation aller Teilnehmenden und Betreuenden statt. Erfasst werden Name, Datum und 
Beginn und Ende der Teilnahme, Adresse sowie Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse. Die Daten werden 
vier Wochen lang nach Ende des Angebots entsprechend den Datenschutzbestimmungen aufbewahrt. Sie 
werden im Falle von Infektionen dem zuständigen Gesundheitsamt oder der zuständigen Ortspolizeibehörde 
zugänglich gemacht. Die Erziehungsberechtigten der Kinder und Jugendlichen werden über die Verwendung der 
Daten aufgeklärt. Sollten die Erziehungsberechtigten die notwendigen Angaben nicht geben wollen, ist eine 
Teilnahme des Kindes bzw. des Jugendlichen nicht möglich.  
Mitarbeitende oder Teilnehmende die Symptome wie in Punkt 9.2 beschrieben aufweisen, ist die Teilnahme 
bzw. der Zutritt zum Gelände untersagt! 
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3 Mitarbeitende 
Der CVJM Eltingen informiert alle ehrenamtlich Mitarbeitenden hinsichtlich der Einhaltung der 
Hygieneregeln vorab.  
Die Regeln werden im Team besprochen und den Kindern/Jugendlichen regelmäßig kommuniziert.  
Mitarbeitende mit typischen Krankheitssymptomen einer Covid-19-Infektion dürfen keinesfalls 
Betreuungsaufgaben übernehmen. Gleiches gilt für Personen, die innerhalb der vergangenen 14 Tage in 
Kontakt mit einer mit Covid-19 infizierten Person standen oder stehen.  
Besuche sind nicht vorgesehen, aber nach Rücksprache mit der Freizeitleitung mit entsprechendem 
Mindestabstand und ausführlicher Dokumentation zugelassen.  
Transporte, Einkäufe werden durch Lagerexterne Mitarbeitende erledigt. Die Reinigung der Örtlichkeiten 
wird durch die Mitarbeiter auf dem Platz durchgeführt und dokumentiert. 
Des Weiteren gibt es auf jedem Platz einen „Location-Verantwortlichen“ der nicht am normalen Betrieb 
teilnimmt, sondern sich nur um die Einhaltung der Hygienemaßnahmen kümmert.  
Sämtlichen Mitarbeitenden und Teilnehmenden wird bei Bedarf eine Einmalmaske zur Nasen-Mund-
Bedeckung zur Verfügung gestellt, sie werden jedoch dazu angehalten, diese selbst mitzubringen. 
Geschwister, Eltern-Kind-Konstellationen und ähnliche Personen, die in derselben Hausgemeinschaft leben, 
sind von diesen Regelungen insoweit ausgenommen, dass sie untereinander Kontakt haben dürfen und 
grundsätzlich keinen Abstand zueinander halten müssen.  
Für Rückfragen, Probleme, Anfragen, Kontrollen etc. seitens Mitarbeiter, Eltern oder den Behörden steht 
tagsüber während der Betreuungszeit der jeweilige Location-Verantwortliche zur Verfügung.  

	
Location Verantwortliche: 
 

Ø Sommerheim CVJM Eltingen: Rouven Pesch Tel. 0176 31182375 
Ø Freizeitheim CVJM Leonberg Lohlenbach: Marina Weimer Tel. 01577 3573877 

4 Räumlichkeiten  
Es werden nur Räume bzw. Zeltplätze genutzt, in denen die aktuell geltenden Hygiene- und Abstandsregeln 
eingehalten werden können.  
Die Räumlichkeiten werden mit dem notwendigen Material bzw. den notwendigen Einbauten ausgestattet:  

• Markierungen und (kind-/jugendgerechte, verständliche) Hinweisschilder zu 
Händereinigungsmöglichkeiten, Festlegung von Verkehrswegen, Absperrungen zur Lenkung von 
Besucherströmen und zur Information über die geltenden Regeln  

• Wichtige Hygienetipps werden gut sichtbar ausgehängt  
• Toilettenräume sind mit Flüssigseifenspendern und Einmalhandtüchern auszustatten und täglich zu 

reinigen 
• Die Handkontaktoberflächen der Einrichtungen sind einmal täglich gründlich mit einem geeigneten, 

fettlösenden Reinigungsmittel zu reinigen. Verwendetes Material (Spielgeräte, Tische, Werkzeuge etc.) 
wird mindestens einmal täglich gereinigt.  

Handkontaktflächen sind insbesondere: 
• Türklinken, Fenster- und Schubladengriffe  
• Treppen- und Handläufe  
• Lichtschalter und elektrische Geräte (z.B. Fernbedienung)  
• alle weiteren Griffbereiche  

 
Folgende Zeltplätze werden verwendet: 
 

Ø Sommerheim CVJM Eltingen Tiefenbach 
Ø Freizeitheim CVJM Leonberg Lohlenbach 
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5 Abläufe  

5.1 Ankunft  
Die Kinder und Jugendlichen werden im Eingangsbereich des Platzes von den Betreuenden in Empfang 
genommen. Auf die Einhaltung des Mindestabstandes zu anderen Teilnehmenden und Eltern ist zu achten.  
Auf Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln wird verzichtet. Hierauf weisen Schilder hin. 
Alle Kinder und Jugendlichen waschen sich beim Ankommen gründlich die Hände (mindestens 20 Sekunden mit 
Flüssigseife) und trocknen die Hände mit Einmalhandtüchern ab. Diese sind danach unmittelbar in ein dafür 
bereitgestelltes Behältnis zu werfen.  
	

5.2 Verpflegung  
Hier gelten die bisher bestehenden Regelungen zur Hygiene im Umgang mit Lebensmitteln. Beim Reichen von 
Speisen und Getränken auf die Einhaltung der allgemeinen Hygienevorschriften zu achten.  
Darüber hinaus ist zu beachten:  

• Nach Möglichkeit erfolgt die Ausgabe einzeln verpackt, die Übergabe erfolgt kontaktlos  
• Sollten Lebensmittel nicht bereits einzeln verpackt sein, erfolgt die Ausgabe durch eine vorher 

festgelegte, autorisierte Person des Küchenteams 
• Kein Teilen von Essen oder Getränken  
• Keine gemeinsame Nutzung von Geschirr/Besteck  
• Vorher gründlich Hände waschen (20 Sekunden mit Flüssigseife und Einmalhandtüchern)  
• Eine gemeinsame Essenszubereitung auf dem Lager findet nicht statt  
• Das benutzte Geschirr wird bei mindestens 60 Grad Celsius in einer Spülmaschine gewaschen  

Sämtliche Verpflegung wird vom Küchenteam eingekauft.  
Das Essen wird mit Abstand >2m in einem Großzelt ohne Seitenwände gegessen 
	

5.3 Verabschiedung  
Auf Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln analog zur Begrüßung verzichtet.  
Die Kinder verlassen die Plätze geordnet. Es wird darauf geachtet, dass der Mindestabstand zwischen Kindern 
und Jugendlichen eingehalten wird. Die Eltern und abholenden Personen warten außerhalb des Geländes. Für 
den Ausgang ist ein One-Way-System mit Pfeilen und Schildern vorbereitet.  
 

5.4 Kontakt zu anderen Gruppen  
Es gibt keinen Kontakt zu anderen Gruppen. Sollte ein Materialaustausch notwendig sein, findet dieser ausschließlich 
über den Location-Verantwortlichen statt. Sonstige Absprachen zwischen den Gruppen werden in der Regel 
telefonisch bzw. über Videokonferenz durchgeführt.  

5.5 Toilettengang  
In den Toiletten dürfen sich jeweils nur eine weibliche und eine männliche Person aufhalten. Während der gesamten 
Dauer der Nutzung der Toilette muss ein Mund-Nasenschutz getragen werden. Die Betreuer wirken darauf hin, dass 
Kinder und Jugendliche nach dem Toilettenbesuch gründlich für 20 Sekunden die Hände mit Seife waschen. 
Einmalhandtücher sind zu verwenden.  
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6 Angebote  

Alle Angebote werden stets von fest eingeteilten Betreuungspersonen begleitet.  
Angebote mit Singen und lautem Sprechen sowie sportliche Aktivitäten ohne Körperkontakt finden wie alles 
andere auch im Außenbereich statt. Beim Singen sind zudem mindestens 2 m Abstand zueinander zu halten und 
es muss ein Mund-Nasenschutz getragen werden.  
Bastelangebote werden möglichst kontaktfrei von den Kindern selbstständig durchgeführt, soweit dies möglich 
ist. Allgemeines Bastelmaterial/-werkzeug wird nach der Verwendung mindestens einmal täglich gereinigt.  
Das Programm greift weitgehend auf Spiele zurück, die kontaktfrei durchführbar sind, wie bspw. Schnitzeljagd, 
Seilspringen o.ä. Auf Spiele mit gemeinsam benutztem Material (wie bspw. Memory) wird überwiegend 
verzichtet. Wo immer möglich, bekommt jedes Kind sein eigenes Spielgerät. Spielgeräte werden nach der 
Verwendung entsprechend den Vorgaben gereinigt. 
 

7 Material  
	

7.1 Eigenes Material  
Grundsätzlich ist jedes Kind angehalten, sein eigenes Schreibmaterial von zuhause in einem geschlossenen und 
mit Namen versehenen Behältnis mitzubringen und im Veranstaltungsraum für die gesamte Zeit der Teilnahme 
am Angebot zwischenzulagern. So wird sichergestellt, dass Stifte nicht zwischen den Kindern hin und her gereicht 
werden.  
Sollte ein Kind sein Material nicht vollständig dabeihaben, wird ein Ersatz bereitgestellt. Sollte kein Ersatz 
verfügbar sein, kann Werkzeug/Bastelmaterial auch von einem Betreuer gründlich gereinigt und dann an ein 
anderes Kind weitergegeben werden.  
Dies gilt nicht für Geschwister, wenn diese in demselben Haushalt leben.  
 

7.2 Austausch von Material  
Soll Material von einem Zeltplatz zu einem anderen weitergegeben werden, so ist dies durch den Location-
Verantwortlichen zu erledigen. Dieser desinfiziert das Material, wenn notwendig, und übergibt dieses 
kontaktlos. Grundsätzlich soll diese Vorgehensweise so wenig wie möglich zur Anwendung kommen, um den 
Aufwand und die Infektionsgefahr auf ein Minimum zu reduzieren. 
 

8 Notfallplan  
	
Verletzungen werden zunächst vom jeweiligen Ersthelfer auf dem Platz versorgt. Ein Erste-Hilfe-Set wird 
bereitgestellt. Bei größeren, nicht-akuten Verletzungen werden die Eltern durch die Freizeitleitung informiert.  
Sollte ein Kind oder Jugendlicher sich aufgrund von Heimweh, Gefühlsausbrüchen oder ähnlichem Verhalten 
nicht beruhigen lassen, rufen die Betreuer die Erziehungsberechtigten an, die das Kind bzw. den Jugendlichen 
abholen müssen.  
Sollte eine Covid-19-Infektion bekannt werden, wird das zuständige Gesundheitsamt informiert. Die Daten der 
bekannten Kontaktpersonen werden gemäß §§16, 25 IfSG dem zuständigen Gesundheitsamt zur Verfügung 
gestellt. Grundsätzlich steht ein Notfallkontakt (Lukas Eichler Tel. 01721676631) bereit, welcher während der 
Betreuungszeiten tagsüber telefonisch unter o.g. Nummer erreichbar ist. Diese Nummer wird auch den Eltern 
und Behörden gegenüber als erste Anlaufstelle herausgegeben. Zusätzlich erhalten die Mitarbeitenden eine 
Notfallnummer, unter der die Person in akuten Notfällen immer erreichbar ist.  
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9 Ausbruchsmanagement 
	

9.1 Verantwortliche Personen/Behörden 
Der Ausbruchsmanager regelt jegliche Kommunikation mit Eltern, Ordnungsamt und Gesundheitsamt, wenn es 
zu einem Ausbruch kommen sollte oder der Verdacht auf eine Infektion besteht. Der Ausbruchsmanager für 
beide Plätze ist Lukas Eichler (Tel. 01721676631). Die zuständigen örtlichen Behörden sind wie folgt: 
 
Ordnungsamt Leonberg | Marktplatz 9 | 71229 Leonberg | 07152 900-2313/2314 
Gesundheitsamt Landkreis Böblingen | Parkstraße 4 | 71034 Böblingen | 07031 6631740 
 

9.2 Symptome einstufen als Verdachtsfall 
Hat ein Teilnehmender oder Mitarbeitender folgende Symptome wird dieser als Verdachtsfall eingestuft: 

• Geruchs- und Geschmacksstörungen 
• Fieber 
• Husten 
• Halsschmerzen 

Es liegt im Ermessen der Freizeitleitung fallweise zu entscheiden, aber welcher Schwere oder Anzahl der 
Symptome der Teilnehmer oder Mitarbeiter als Verdachtsfall eingestuft wird. 
 

9.3 Vorgehensweise bei Verdachtsfall 
Wenn ein Teilnehmender oder Mitarbeitender nach Punkt 9.2 als Verdachtsfall eingestuft, wird die betroffene 
Person sofort vom Rest des Lagers isoliert und gesondert betreut. Danach sind zunächst die Eltern und der 
Ärztliche Bereitschaftsdienst (116117) zu verständigen. Dem Ärztlichen Bereitschaftsdienst wird die Situation 
geschildert. Je nach Einschätzung des Arztes/der Ärztin und dessen/deren Handlungsempfehlung wird der 
Teilnehmende oder Mitarbeitende untersucht und ggf. das Gesundheitsamt kontaktiert. Das Gesundheitsamt 
wird in jedem Fall über Arztbesuche und eventuell daraus resultierende Testergebnisse informiert. 
 

9.4 Auftreten von Symptomen bei mehreren Personen 
Sollten während der Wartezeit auf das Testergebnis des ersten Verdachtsfalls weitere Personen Symptome 
zeigen, müssen diese und deren Kontaktpersonen auf dem Lager umgehend isoliert und das örtliche 
Gesundheitsamt informiert werden. Bevor diese Personen zum Arzt/zur Ärztin gebracht oder abgeholt werden 
ist auf die Anweisung des Gesundheitsamts zu warten.	
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10 Teststrategie 
 

Alle Teilnehmenden und Mitarbeitenden werden am Montag (24.05) und Mittwoch (26.05) durch CVJM 
Mitarbeitende, die vorab eine Schulung mit abschließendem Zertifikat einer Apotheke erhalten haben, mit Antigen-
Schnelltests getestet. Zusätzlich müssen alle Mitarbeitenden am Samstag (22.05) einen negativen Schnelltest 
vorweisen, der maximal 48h alt ist. 

 


